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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHIJRN

VOM

19. November 1976 Nr. 6655

Die~Solothurn unterbreitet dein~
den~ ~bau~~sp1~ I?Hubelmatt/St Niklausstrasseit

Bauvorschriften zur Genehmigung.
Der vorliegende Spezi~11e Bebautingspian ist dein Charakter nach
ein Teilzonenpian mit Baureg1eme~~ Er beinhaltet die Zonen—

einteilung, die Baulinien und die entsprechenden Bauvorschriften
Es werden ~ und ‘3~geschos~ige Wohnzonen, eine Schutzz~ne und
eine Oeffentliche Zone ausgeschi~~~ D±e Bauvorschriften stUtzen
sich auf den Ent~rf des Baur leme~b~s der Stadt Solothurn ab.

Die Öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 6. Oktober bis

5. ITovem~~ 1975. Während der gesetz1ic~~~~ Frist wurde keine,
Einsprache eingere~~~~, so ~ der~ Gen~ein~erat am 9. I~rz 1976
den speziellen Bebauung~pi~~Niklauss-erasset, mit
den dazugehÖrig~fl~aufgrund von § 15
des kant. Baugeset~~5 genehmigt hat.

Forme1~ wurde das Verfahren richtig durchgefu~1~~~

Nateriejj sind folgende )3enler1w~en anzubringen:

1. Der Bereich der projej~tierten Hans_Roth_Strasse, die in die

Baslerstrasse (T 5) einmUndet, wird mittels Baulini.enfreige
haltel2. ~[eitere Angaben Uber die EinmUndung fehlen.

2. In den speziellen Bauvorschriften wird der Baukommission das

Recht einger~~~, im Rahmen der Arealbauweise grÖssere Ge—

b~ude1ängen als 40 m zu g~statt~•~ Däzu ist ZU bemerken, dass
§ 16 I~BR im Zusarnme~~~~ang mit § 4, Abs. 3 BauG zu betrachten
ist und nach langjUhriger Praxis nur insofern dispositives
Recht ist, als die~der Gemeinden allgemejn
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kleinere Maximallängen vorschreiben können. Grössere Maximal—

längen sind nur im Rahmen eines speziellen Bebauungsplanes zu—

lässig.

Es wird

beschlossen:

Der spezielle Bebauungsplan ~Lubelmatt/Ste I‘ilklausstrasseU

und die dd~ugeh6ri~ei‘~i s~~iell~n Bauvorschriften der Ein—

wohnergemeinde Soiothurnwerden unter folgenden Vorbehalten

genehmigt:

- Die Detailprojektierung der Einmündung der..Hans—Roth-~.

Strasse in die Baslerstrasse (T 5) und die damit zusämmen—

hängende Bearbeitung der Verkehrsführung im Bereich des

Lerchenweges haben in Zusammenarbeit mit dem Kant, Tiefbau

amt zu erfolgeii.

— § 5, Abs. 2 der speziellen Bauvorschriften ist wie folgt
zi~ ergänzen: II,,, gestatten, jedoch nicht mehr als 40.m~‘.

§ 10, Abs. .2 ist zu streichen.

2. Die Gemeinde Solothurn wird verhalten, dem Amt für Raum—

planung bis zum 51 Dezer~ber 1976 noc.a 2 Planc und 2 Exemplar~

der speziellen I3auvorschriften zuzustellen, Die Pl~e

und die speziellen Bauvor~chriften sind mit dom Genebmi~ngs—

vermerk der Gemeinde zu versehen,

5, Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit
dem vorliegenden in Widerspruch stehen,

Genehmigungsgebühr: Fr~ 200~——
Publikationskosten: Fr. 18.-—— (Staatskanzlei hr. 1324 )KK

Fr. 218,—— .~

Der Staacsscnreioer:

~ite5



—3—

Bau—Departement (2) Kn

Rechtsdienst des Bau—Departementes

Kant, Hochbauanyb (2)

Kant, Tiefbauamt (2)

~mt für Wasserwirtschaft (2)

~nt für Raumplanung (3), mit ~tei~~ndlen,~ nund~en.
Bauvorschriften

Kant, Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der Katasterschatzung (2), mi Plan und ~en,
~rsciirif~berisaer

Plan und rren, Bauvor—Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn,

t 1 cia, PlanAmtschreiberei Solothurn, ~hriftenfolens~te~0r

Ammannamt der EG, Solothurn

Stadtbauamt Solothurn,~

Amtsblatt Publikation: -

Der spezielle Bebauungsplan T~Hubelmatt/St, Niklausstrasse“ mit

den dazugehörigen speziellen Bauvorschriften der Einwohnorge—

meinde Solotb.urn wird unter Vorbehalten genehmigt,
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Spezielle Bauvorschriften zum Speziellen Bebauungsplan
Hubelmatt — St. Niklausstresse vom 15.1.74

1. Geschosszshl

Die höchstzulässigen Geschosszahlen (Vollgeschosse) sind

im Speziellen Bebauungsplan eingetragen. Ausserdem können

bei Gebäuden mit Schrägdächern im Dachgeschoss Räume aus

gebaut werden, wenn dies unter Einhaltung der Vorschriften

über Dschauf‘bauten (siehe Ziff. 6) möglich ist.

2. Gebäudshöhe

1 Die Gebäudohöhe dsrf die im Speziellen Bebauungsplan

eingetragenen Masse nicht überschreiten.

2 Die Gebäudehöhe wird von der Mitte jeder Fassade so

wohl vom gewachsenen als euch vom neuen Terrain aus ge

messen:

s) bei Schrägdächern: bis oberkant Dachtrsufe,

b) bei Flachdächern: bis oberkant Dachabschluse oder

oberksnt vollwandigs Dachbrüstung.

3. Gsbäudelänge

1 Die Gebäudelänge darf die im Speziellen Bebauungsplan

eingetragenen Masse nicht überschreiten.

2 Die Esukommission kann unter Berücksichtigung des Orts—

bildes, des Charakters der Zone und der Zugangsmöglich—

keiten eine grössere als die zonengemässe Sebäudelängs

gestatten1 Jt%2~o4 nj~4/~~ø4 o4 4n,.

4. Gebäudetiefe

1 Die Gebäudetiefe darf die im Speziellen Bebauungsplan

angegebenen Masse nicht überschreiten.
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2 Die Baukommission kann Ausnahmen von der‘ zonengem~ssen

Geb~udetiefe mit oder ohne Auflagen gestatten:

a) fOr Wohngebäude, wenn eine gen~)gende Belichtung, Be

l~iftung und Besonnung gewährleistet ist,

b~ f~)r andere Gebäude, wenn eine genügende Belichtung

und BelL~ftung gewährleistet ist.

Se Schr‘~gd~cher

Schr~gd~chor sind in Form von Satteld~chern oder Walm

dächern zu erstellen, wobei die Dachneigung zwischen

25 Grad und 50 Grad alter Teilung liegen muss.

2
Als Dachbedeckung durfen dunkle oder nachdunkelnde

Ziegel oder dunkler Eternit verwendet werden.

3 .. . . ..

Allfallige Kniewande durfen hochstens 30 cm hoch sain~

6. Dachaufbauten

Dachaufbauten sind nur in Form von Schlapplukarn~n

oder kleinen Giebeln gestattet,

2
Die Lange der Dachaufbauten darf gesamthaft hochstens

2/5‘ der betreffenden Geb~udebreite betragen.

Bei Schleppd~chern muss da~ Dach mindestens 40 cm

unterhalb der First angesetzt werden1

Die Stir‘nseite von Daöhaufbauten ist gegen~)ber der

Fassadenf1~che im darunterliegenden Geschoss um min

destens 10 cm zur‘~ickzusetzen.

Die Summe der Stirnseiten der Dachaufbauten darf nicht

mehr als 1/7 der im Aufriss gemessenen Dachfl~che be

tragen.
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6 Die Traufh~ihe der‘ Dachaufbauten darf die H~ihe von

2,20 m ab Dachgeschossboden nicht überschreiten,

7. F1achd~cher‘

~ Sei Flachdächern sind keine Attika-Geschosse gestattet,

Dachaufbauten für technische Funktionen sind zugelassen,

sofern diese unauffällig und in aesthetisch einwand

freier Form gel~5st sind.

2 Flachdächer‘ können als Terrassen gestaltet werden.

8. ~~eschoss

1 Untergeschosse, deren Deckenoberkanten mehr als 1,00 m

über das gewachsene oder über das neue Terrain hinaus

ragen, gelten als Vollgeschosse.

2 Cara~eeinfahrten und notwendige Haus- und Kallarein

gänge dürfen eine von aussen sichtbare Untergeschoss

h~5he von 3,00 m aufweisen.

3 Die H~ihenmasse gem~ss Abs. 1 und 2 werden in der Mitte

jeder Fassade gemessen.

4 Anstelle des gewachsenen Terrains kann die Baukommission

eine die Niveaulinien der angrenzenden Strassen ver

bindende Ebene als massgebend bezeichnen.

9. Ausnützt~mgszjffer

~ Die h5chstzul~ssigen Ausnützungsziffern sind im Speziel

len Bebauungsplan eingetragen.

2 Die Ausnützungsziffer wird wie folgt berechnet:

Summe der‘ Bruttofl~che sgmlicher Geschosse über Terrain

geteilt durch Grundstückf1~che exklusive Strassenentsil

(Fahrbahn- und Trottoirf1~chen).
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3 Als Brutto-Geschossf1~che werden alle Vollgeschosse,

die ausgebauten Dachgeschosse, sowie die Untergeschosse,

die mehr‘ als 1,00 m aber das gewachsene Terrain hinaus

ragen, gerechnet, und zwar‘ inklusive Mauern. Dabei wer

den Garageeinfahrten sowie Haus- und Kellereing~nga

ausser Acht gelassen1 Offene Bauteile werden bei der

Berechnung der Bruttcfl~ic,he nur‘ zur‘ H&ilft~ mitgerechnet.

Die Vorschriften aber die Ausn~)tzungsziffer dorfen durch

Parzellierungen nicht umgangen werden. Ver‘~ndert eine

nachtr‘~gliche Parzellierung die Ausnützungsziffer‘, so

ist diese fOr‘ die abgetrennte Parzelle entsprechend an

zupassen. In diesem Fall hat der‘ Eigenttirner vor‘ der

Parzellier‘ung fOr‘ die Anmeldung der‘ berichtigten Aus—

n0tzungsziffer‘n im Grundbuch durch die Baubehörde zu

sorgen.

10. ~~bau~~en

In der‘ Zone W2 kann die Baukommission für‘ 1— bis 2- ge

schossige Ein- und Zweifami1ienreihenh~user und f(Jr 1-

geschossige Einfamilienhaus-Teppichsjedlungen die höchst

zulässige AusnOtzungsziffer unter folgenden Bedingungen

bis auf 0,45 erhöhen:

a) die Bebauung muss nach einem architektonisch, städte

baulich und hygienisch guten Gesamtplan erstellt wer

den,

b) die Ausf~.ihrung der Bebauung muss gleichzeitig oder

mindestens gruppenweise in Etappen erfolgen,

c) der Gesamtplan muss sich tiber ein Areal von mindestens

5.000 m2 erstrecken,
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— bis 2— geschossigen Reihenhäusern und —

schneeigen e siedlungen k e Baukommissinn

unter den Bedi n gerne • 1 lit. a — c eine

u e1~nge von mehr als 40 m gestatte

In der Zone W3w kann die Baukommission die Ausriützungs.

ziffer unter den Bedingungen gemäss Abs. 1 lit. a — c

bis auf 0,65 erhöhen.

In der Zone W3 kann die Baukommission die Ausnützungs.~

ziffer unter den Bedingungeh gemäss Abs~ 1 lit. e — c

um jeweils bis 1% für je 250 rn2 über der minimalen

Arealgrösse von 5‘OOD m2, im Maximum jedeah um 20%

erhöhen.

11. Deffentliche Zone

1 Die öffentliche Zone umfasst:

a) das öffentlichen Zwecken dienende Grundeigentum

öffentlichrechtlicher Körperschaften,

b) das private Grundeigentum, welches für öffentliche

Zwecke erworben werden soll, Das Gemeinwesen kann

solches Grundeigentum, das nicht freihöndig erworben

oder mit Dienstbarkeiten, die den öffentlichen Zweck

sicherstellen, belastet werden kann, nur auf dem Weg

des Enteignungsverfahrens erwerben. Solange dieses Ver

fahren nicht eingeleitet ist, kann der Eigentümer im

Rahmen der Grundvorschriften gemöss Abs. 3 über sein

Grundeigentum verfügen

2 Der Gemeinderat entscheidet darüber, ob in diesen Zonen

eine Baubewilligung für private Bauten zu erteilen ist.

Entscheidet er in ablehnendem Sinne, so hat er, wenn

Verhandlungen über einen freihöndigen Erwerb nicht zum

Ziele geführt haben, das Enteignungsverfahren einzuleiten,
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In den öffentlichen Zonen gelten sowohl f~ir‘ Bauten,

~e1che 5ffentlichen Zwecken dienen, als auch fCtx-‘ private

Bauten die im Speziellen Bebauungsplan unter Zone Os

eingetragenen Masse.

12. Schutzzone

1 Die Sohutzzons umfasst die unter kantonalem Altert~‘~er

schutz stehenden Grundst~icke. Die auf diesen Grundstücken

bestehenden Kulturdenkmäler sind in ihrer Eigenart und

Einheit im Sinne der Vorschriften des kantonalen Alter‘

tümerschutzes zu erhalten und bei Umbauten nach Möglich

keit wieder herzustellen,.

2 In der Schutzzone gelten für Neubauten die im Speziellen

Bebauungsplan unter Zone S eingetragenen Masses Bei der

Berechnung der Ausntitzungsziffer ist die Bruttogeschoss

flache dci:‘ gesch~itzten Gebäude mit einzubeziehen.

Neubauten haben sich in das charakteristische Gesamt

bild einzuordnen.

Der Altertümerschutz erstreckt sich auch auf die Um

gebung der geschützten Kulturdenkmäler, soweit es zur

Erhaltung des architektonischen und geschichtlichen Zu

sammenhanges erforderlich ist.

In der Schutzzone kann die Baukommission Ausnahmen von

den Speziellen Bauvorschriften gestatten, sofern dies

a) auf Grund der‘ vernünftigen Bewirtschaftung des be

stehenden Kulturdenkmals unbedingt erforderlich ist,

b) sich mit dem Zwecke das Schutzes des Kultur‘denkmals

vereinbaren 1~sst,

c) ohne Beeinträchtigung der Wirkung des Kulturdenkm~ls

erfolgt.
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6 Die Vorschriften der kantonalen A1tert~imerverordnung

und die kantonale Verordnung ~Jber den Natur«- und Heimat-

schutz bleiben vorbehalten~

13. ~heti~inliederun

Di~ Bauboh~rde kann t3augesuche0 die sich in ihren Bau~

n~assen, Fassadengestaltung, Dachform oder‘ Dachneigung der‘

umgebenden Bebauung nicht einordnen oder auf diese nicht

Rücksicht nehmen, auch dann zur0ckweisen, wenn sie im

übrigen die gesetzlichen Bestimmungen er‘ft)llen, Sie kann

ih diesem Falle weitere Vorschriften t~iber Fassaden- und

Dachgestaltung aufstellen.

14 ~~ebu~g

Die Farben der Gebäude m~issen uneuf-f~llig sein. Die Farb

muster sind dem städtischen Hochbauemt zur Genehmigung vor‘

~u1egen.

15 !~ie~!I~un~n

1 Einfriedigungen sind 1~ngs den gleichen Strassen möglichst

einheitlich auszuf~ihren. Einfache Holzzgune und Lebhecken

mit dazwischengespanntem Drahtgeflecht werden vorgezogen.

Sie dOrfen die Sicherheit des Verkehrs, insbesondere bei

StrasseneinmOndungen, nicht beeintr~chtigen~

2 FUr Arealbebauungen gem~ss Ziff, 10 kann die Baubeh~5rde

vorschreiben, dass keine oder einheitliche Einfriedigungen

erstellt werden, und Vorschriften Ober die Gestaltung des

Vorgartengebietes erlassen.

16e Wer‘kstattbetriebe

Werkstattbetriebe sind nicht gestattet.
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17. Garagen
1 Garagebauten mtlsssn eins gute architektonische Durch

bildung aufweisen und zum Hauptbau abgestimmt sein.
Provisorien, Blechgaragen und dergleichen sind nicht
gestattet.

2 Auf Grundstücken, die vor Inkrafttreten des Speziellen

Bebauungsplanes überbaut wurden, ist dis Erstellung der
nach dem Reglement Ober Parkplätze für Plctorfahrzsugs
erforderlichen Anzahl von Garagen auch dann zulässig,
wenn dadurch die zulässigs Ausnützungsziffsr des Grund
stückes überschritten wird. Diese Vorschrift gilt nicht
bei Abbruch und Neuübsrbauung einer Liegenschaft.

Garagen haben einen Abstand von mindestens 5 m vom
Strassengsbist auch dort einzuhaltsnk wo der Baulinien
abstand weniger als 5 m beträgt.

18. Erschliessung

Von den Grundstücken GB Nrn. 2525 und 2915 sind direkte
Ausfahrten auf die Hans Rothstrasss untersagt, die Er
schliessung der Grundstücks hat vom Drosselweg und von
der Bssenvalstrasse aus zu erfolgen. Die Baukomrnission
kann Ausnahmen gestatten, wenn der Nachwsis erbracht
wird, dass eine anders Erschliessung schwerwiegende Nach
teile mit sich bringt.

19. Baulinien

Die Baulinisn längs dem Hsrrenweg und der Hans Rothstrasss
kßnnsn durch den zukünftigen Str~ssenplan noch Aenderungen
erfahren.
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20. Vorbeulinien

Bauteile zwiechen Baulinie und Vorbaulinie dürfen umgebaut

werden, ohne dass dafür eine Ausnahmabewilligung gegen

Revara notwendig ist. Für An—, Auf— und Neubauten ist

hingegen die Baulinie masegebend.

21. Abetellräume

In Mehrfsmilienhäusern sind zu jeder Wohnung Abstellräume,

worunter ein gemeinsamer Veb— und Kinderwsgensbstellreum,

von zusammen mindeetens 104 der Bruttbgeechossfläche zu er

stellen.

22. Spielplätze und Spielräume

1 In Wohnsiedlungen und Wohnbauten je mit mehr als 5

Wohnungen, wobei Einzimmerwohnungen nicht mitzöhlen,

sind besonnte und abseits vom Verkehr gelegene Kinder—

spielplätze mit einer Grundfläche von mindestens io4
der Bruttogeschossfläche zu eretellen, se~hgemäss zu unter

halten und ihrer Zweckbeetimmung dauernd zu erhalten.

Sie sind nach den Weieungen der Bsukommission zu ge

stalten und mit Spiebgeräten und Spielgelegenheiten für

die verschiedenen Altersstufen und mit Ruhebänken auszu

statten. Nach Möglichkeit sind gemeinsame, mehreren Bauten

dienende Kinderspiilplätze zu schaffen.

2 In Wohnbauten mit mehr als 5 Wohnungen, wobei Einzimmer—

wohnungen nicht mitzählen, sind für KInder und Jugen~biche

bestimmte,.. heizbare Spiel— und ‘ierkräume mit einer Grund

fläche von mindestens 3~ der Bruttogeschossfläche zu er

stellen, mit sachgemässen Installationen zu vereehen und

ihrer Zweckbestimmung dauernd zu erhalten. Die Mindest—

grösse eines solchen Raumes muss 25 m2 betragen. Ein—

gengshallen.gelten nicht als Spielräume.
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23. Ausnahmen aembss stSdtischem Baurenlement

Art. 37 Abs. 3 und 4 des stSdtischen Baurealementes

wird auf dem ~ebiet des Speziellen Bebauungsplanes auf

gehoben.

~9. MRZ. 1976 Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn
~ 8t~ahverrgw~i: Der &

t~~

Vom Resierungsrat durch heutigen
Beschluss Nr. ~ genehmigt.

SoIothurn~ den /9~ //~ 19
Der Staatsschreiber:


